
Zur Eindämmung der Corona-Pandemie wurden umfangreiche Quarantäne-Maßnahmen 
erlassen. Die Beschränkungen im Rahmen einer Quarantäne wurden durch staatliche 
Organe kontrolliert. Die Kontrollen fanden durch telefonische Abfragen statt oder durch 
Kontrollen direkt an den Wohnorten der in Quarantäne befindlichen Personen. 
 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Stadtverwaltung: 
 

1. Wie liefen die telefonischen Kontrollen der Quarantäne-Beschränkungen konkret ab? 
(bitte ggf. an einem Musterbeispiel deutlich machen) 

2. Wie liefen die Kontrollen am Wohnort von in Quarantäne befindlichen Personen 
konkret ab? Inwieweit wurden die Bestimmungen des Datenschutzes dabei beachtet 
bzw. wurden nachträglich Beschwerden hinsichtlich des Datenschutzes bekannt?  

 
 
gez. Eric Eigendorf 
Vorsitzender 
SPD-Fraktion Halle (Saale) 
 


